
 
 
 
Projektgrundlage 

Schutz-, Entfaltungs- und Mitwirkungsrechte der Kinder sind die drei 

grossen Rechtsbereiche der UN-Konvention für die Rechte des Kindes, die 

die Schweiz 1997 ratifiziert hat. Allerdings hat bisher die Umsetzung der 

Mitwirkungsrechte in der ausserfamiliären Betreuung in der Schweiz nur 

punktuell stattgefunden. So wurde im Rahmen verschiedener 

Forschungsprojekte (vgl. Huwiler et. al. 2007; Cottier 2006; Früh 2007; 

Hilweg/Posch 2007, Swiss NGO Report 2000) deutlich, dass Kinder selten 

in die für sie wichtigen Entscheidungen angemessen einbezogen, oft nicht 

einmal ausreichend informiert werden. Genau dies aber fordert der Artikel 

12 der UN-Konvention: 

Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene 

Meinung zu bilden das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind 

berührenden Angelegenheiten frei zu äussern, und berücksichtigen die 

Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und 

seiner Reife. 

 

Projektbeschreibung ‚Kinder wirken mit‘ 

Durch das vom Kanton St.Gallen finanzierte Pilotprojekt ‚Kinder wirken 

mit‘ soll ein taugliches Instrumentarium zur Beteiligung der Kinder in allen 

für sie wichtigen Belangen in der öffentlichen Erziehung (Heime, 

Pflegefamilien) entwickelt werden. In einer ersten Phase soll ausgehend 

von ausländischen Erfahrungen und den Vorstellungen sowohl der 

betroffenen Kindern und Jugendlichen als auch der sozialpädagogisch 

Verantwortlichen ein Modell entwickelt werden, das in einer zweiten 

Projektphase umgesetzt und evaluiert werden soll. 

 

 



Projektziele 

Das zu bildende Kindernetzwerk ist eine an den Kinderrechten und 

Bedürfnissen der beteiligten Kinder und Jugendliche ausgerichtete 

Plattform. Das Netzwerk ermöglicht den Kindern, sich für ihre Anliegen in 

der ausserfamiliären Betreuung einzusetzen. Es dient als 

Austauschplattform für Kinder untereinander und stellt ein 

Instrumentarium zur Umsetzung der Kinderrechte in diesem Bereich dar. 

Für den Aufbau sind Kinder aber auf professionelle Unterstützung 

angewiesen. Es gilt angemessene Instrumente der Beteiligung zu 

entwickeln, Kinder zu befähigen ihre Interessen wahrzunehmen und eine 

Trägerschaft aufzubauen, die dieses Netzwerk professionell begleitet und 

unterstützt. 

 

Kontaktpersonen 

• Projektdurchführung: Nikolina Stanic / nikolina.stanic@fhsg.ch 

• Für Projektsteuergruppe: Annegret Wigger (FHS St. Gallen, Institut 

für Soziale Arbeit, Mitglied der IG Q4CH), 

annegret.wigger@fhsg.ch/ 

Peter Grossniklaus (Pflegekinder Aktion Schweiz, Mitglied der IG 

Q4CH), peter.grossniklaus@pflegekinder.ch 

• Kontakt Kanton St.Gallen, Departement des Innern, Amt für 

Soziales: Frau Heidi Gsell (Leiterin Abteilung Kinder und Jugend), 

heidi.gsell@sg.ch/ Frau Andrea Lübberstedt (Leiterin Stab), 

andrea.luebberstedt@sg.ch 

 

 


